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Mittwoch den 9. Februar.

Redaction, Druck und Verlag von Carl Jurk.

1859.

Merſeburger Kreis Blatt.

Bekanntmachungen.
Jm Verfolg unſerer Bekanntmachung vom 1. Auguſt 1857 (Amtsblatt pro 1857 Seite 297 Nr. 571) brin

gen wir hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß der Endtermin der zur Einlöſung der präeludirten Fürſtlich Sonders
hauſenſchen Kaſſen Anweiſungen zu 1 und 5 Thlrn, bewilligten letzten Friſt auf den 1. Mai des laufenden Jahres
feſtgeſetzt worden iſt.

Es haben daher vor Ablauf dieſes Endtermins alle Jnhaber ſolcher Kaſſen Anweiſungen dieſelben bei der
Fürſtlichen Staatshauptkaſſe in Sondershauſen Behufs der Erſatzleiſtung einzureichen.

Merſeburg den 29. Januar 1859.
Königliche Regierung.

(gez.) von Wedell.
Ein mir zugegangenes Preisverzeichniß der land und forſtwirthſchaftlichen Saamenhandlung von Wilhelm Wer

ner et Comp. in Berlin, Oranienburgerſtraße Nr. 45, über Gemüſe Feld, Gras und Waldſämereien, liegt während
der Dienſtſtunden in meinem Bureau zu Jedermanns Einſicht aus.

Merſeburg den 3. Februar 1859. Der Königliche Landrath Weidlich.

Jch bringe hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß die Nachbarn Chriſtoph Gottfried Buſch und Gottlob
Wacker zu Treben als Gerichtsſchöppen für die daſige Gemeinde von mir ernannt und am 2. d. Mts. verpflichtet
worden ſind.

Merſeburg, den 3. Februar 1859. Der Königliche Landrath Weidlich.

Jch bringe hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß der Nachbar Karl Höſe zum Ortsrichter und Der Nach
bar Johann Auguſt Burkhardt zum Gerichtsſchöppen der Gemeinde Göhlitzſch ernannt und unterm 2. Februar e.
in Pflicht genommen worden ſind.

Merſeburg, den 4. Februar 1859. Der Königliche Landrath Weidlich.

DOeffentliche Sitzung der Stadtverordneten
am 11. Februar 1859, von 6 Uhr an. Es liegt bis jetzt
dazu vor: 1) ein Geſuch um Ermäßigung des Geldes, was
für die Nutzung des Theils des Nulandsplatzes, der zum
Belegen mit Pappen vermiethet iſt, bisher bezahlt worden
2) eins dergl. um pachtweiſe Ueberlaſſung eines Stücks
Communland zu Anlegung eines Kalkofens 3) die Mitthei
lung des Reſultats der Verwaltung der Merſeburger Spar-
kaſſe im Jahre 1858, 4) die beantragte Vollziehung eines
Kaufs über ein Stück Stadtmauer; 5) ein Geſuch um
Ueberlaſſung eines andern Stücks dergl.; 6) eine fernerweit
abzugebende Erklärung über einen Antrag des Verſchöne-
rungs Vereins 7) eine über die Benutzung ehemaliger
Schul Localien abzugebende Erklärung.

Holz Auction.
Donnerstag den 10. Februar, früh halb 10 Uhr, ſollen

in dem herrſchaftlich Löpitzer Rittergutsholze, im ſogenann
ten Eichelſee nahe an der Luppenbrücke bei Tragarth,

100 Stück Pfoſten und Abgänge,
eine Mit Partie Abraumhaufen, Klafterſcheite und Wur

zelklaftern,
60 Haufen eichene Beſchlagſpähne,

meiſtbietend verkauft werden.

werden dauerhaft undGummiſch uh e billig Tanne bei dem
Schuhmachermeiſter Merzdorf auf dem Neumarkt.

Nothwendiger Verkauf.
Königliches Kreisgericht, J. Abtheilung,

in Merſeburg.
Das den Maurer Chriſtian Friedrich Schneering-

ſchen Eheleuten hierſelbſt gehörige, Fol. 751 des Hypothe-
kenbuchs von Merſeburg eingetragene Wohnhaus abge
ſchätzt auf

„2119 Thlr. 20 Sgr.
zufolge der nebſt Hypothekenſchein und Bedingungen in un
ſerer Regiſtratur einzuſehenden Taxe, ſoll

am 18. Februar 1859, Vormittags 11 Uhr,
vor dem Deputirten, Herrn Kreisgerichtsrath Panſe, an or-
dentlicher Gerichtsſtelle ſubhaſtirt werden.

Gläubiger, welche wegen einer aus dem Hypotheken
buche nicht erſichtlichen Realforderung aus den Kaufgeldern
Befriedigung ſuchen, haben ihren Anſpruch bei dem Sub-
haſtationsgerichte anzumelden.

W

Jm Gaſthofe zum Ritter St. Georg werden Sonn
abend den 12. Februar einige 40 Haufen kerngeſundes
Scheitholz meiſtbietend gegen gleich baare Bezahlung ver-kauft. ch ſind einige Haushackekldte zu verkaufen.

Capitalien von 5000, 4000, 3000, 2000, 1600,
1200, 1000, 800, 500, 300 und 200 Thlr. kann
zur Ausleihung auf ſichere Hypothek ſofort oder

auch bis zum 1. April d. J. nach weiſen
Heinrich Zöpfel in Lützen.
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itebr Anv.

3 Sgr. ets echt zu haben bei

ebr. Leder's balsamische ERDNUSSOELSEIFE
iſt als ein höchſt mildes, verſchönerndes und erfriſchendes Waſchmittel in
anerkannt ſie iſt daher zur Erlangung und Bewahrung einer
arten und weichen Haut beſtens e n. und in gleichmäßig guter Qualität
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4 Stück

geſunden, weißen, Packet
10 Sgr.chleich in Merſeburg, Oberaltenburg.

Nothwendiger Verkauf.
Königliches Kreisgericht Merſeburg.

Die dem Hoffiſcher Johann Karl Bamberg, früher
hier, jetzt zu Boytzenburg, gehörigen

A. vor dem hieſigen Gotthardtsthore auf einem Berg-
grundſtücke belegenen 4 Wohnhäuſer, abgeſchätzt

a) ohne Abzug der Laſten und Abgaben
das erſte 995 Thlr.,
das zweite 780 Thlr.,
das dritte 460 Thlr.,
das vierte 125 Thlr.,

mit Einſchluß eines auf 40 Thlr. taxirten Brunnens
und des auf 864 Thlr. taxirten ganzen Areals auf
3264 Thlr.,

b) die Geſammtbeſitzung nach Abzug der Abga-
ben und Laſten auf 1330 Thlr. 28 Sgr. 9 Pf.

B. in Meuſchauer Flur sub Nr. 31 des Hypothekenbuchs
belegenen beiden Wieſen, abgeſchätzt

a) 3 Acker 21 QRuthen 566 Thlr. 8 Sgr. 4 Pf.,
b) 1 Acker 10 QRuthen 350 Thlr

laut der nebſt Hypothekenſchein und Bedingungen in unſe-
rer Regiſtratur J. einzuſehenden Taxe, ſollen am
25. Februar 1859, von Vormittags 11 Uhr ab,
an ordentlicher Gerichtsſtelle ſubhaſtirt werden.

Gläubiger, welche wegen einer aus dem Hypotheken-
buche nicht erſichtlichen Realforderung aus den Kaufgeldern
Befriedigung ſuchen haben ihre Anſprüche bei dem Sub-
haſtationsgerichte anzumelden.

Merſeburg, den 25. October 1858.

Aufgebot bei dem Königlichen Kreisgericht
zu Merſeburg.Folgende Merſeburger Sparkaſſen Bücher::

1) Nr. 9857 der Chriſtiane Hahn zu Lauchſtädt über

268 Thlr. Sgr. 8 Pf., e2) Nr. 9858 deren Ehemannes, des Schachtarbeiters Carl
Hahn, über 100 Thlr. 22 Sgr. 5 Pf.

ſind angeblich bei dem am 14. Februar 1858 zu Lauchſtädt
ſtattgefundenen Brande verloren gegangeenen.

Ein jeder, welcher an dieſen verlorenen Sparkaſſen
Büchern irgend ein Anrecht zu haben vermeint, hat ſich bei
dem hieſigen Gerichte im Bureau I. und ſpäteſtens in dem
vor unſerem Deputirten Herrn Kreisgerichtsrath Panſe auf
den 15. April 1859, Vormittags um 11 Uhr,
angeſetzten Termine zu melden und ſein Recht näher nach-
zuweiſen, widrigenfalls dieſe Bücher für erloſchen erklärt und
den Verlierern neue an deren Stelle ausgefertigt werden
ſollen.

Merſeburg, den 19. December 1858.

Mein Lager
Deutſcher S Amerikaniſcher Blättertabacke
ur Cigarren- Fabrikation empfehle zu den reellſten
reiſen en detail et en gros.

C. H. Schultze sen.,
oßmarkt 366.

Merſeburg, den 7. Februar 1859.
Einem geehrten Publikum zeige ich ganz ergebenſt an,
daß ich jetzt ſtets mit einem neuen, ſehr bequem eingerich-
teten Kutſchwagen zu jeder Art Stadt und anderen Lohn-
fuhren dienen kann.

E. Krauſe, Lohnkutſcher, im Gaſthof zur alten Poſt.
Auch ſteht bei mir ein noch brauchbares Pferd zum

Verkaufe.

Jn der SeparationsSache von Merſeburg ſollen nach
einer Verfügung der Königlichen General-Commiſſion vom
3. v. M. zur Deckung der bereits vorgeſchoſſenen und der
noch entſtehenden Koſten 1949 Thlr. 9 Sgr. 4 Pf. von
den Jntereſſenten nach Maßgabe der Größe des Grundbe-
ſitzes in vier Terminen mit je 487 Thlr. 9 Sgr. 10 Pf.
aufgebracht werden.

Die hieſigen und auswärtigen Ackerbeſitzer (Forenſen)
werden daher hiermit aufgefordert, die für den erſten Ter
min fälligen Beiträge unverzüglich und zwar ſpäteſtens bis
zum 20. Februar d. J. an den StadtHauptkaſſenRen
danten Herrn Zſchetzſchingk abzuführen, widrigenfalls ſolche
auf Koſten der ſäumigen Debenten durch expreſſe Boten
eingezogen werden müſſen.

Merſeburg, den 2. Februar 1859.
Die Deputirten der Merſeburger

Separations-Jntereſſenten.
Holz- Verkauf

in der
Oberförſterei Schkeuditz.
Sonnabend den 12. Februar e.,

Nachmittags 2 Uhr,
kommen im Wegwitzer Holze auf dem diesjährigen Schlage
folgende aufgearbeitete Holzſortimente, unter den im Ter
mine bekannt zu machenden Bedingungen, zum öffentlichen
meiſtbietenden Verkauf,

1 Stück EichenNutzholz zu 48 Cbfß.,
7 Stück Rüſtern und BuchenNutzholz von 8——30 Cbfß.,
117 Klafter Eichen und RüſternScheitholz,
7 Klafter desgleichen Stockholz und
67 Klafter desgleichen Abraumreiſig.

Vorſtehende Hölzer werden Kaufluſtigen auf Verlangen
angewieſen durch den Waldwärter Kundius in Wallendorf.

Schkeuditz, den 3. Februar 1859.
Königl. Oberförſterei.

r Zwei große fette Schweine ſtehen auf dem
e Modelwitz bei Schkeuditz zum Ver
lauſe.

Die Spindlerſche Färberei em-
ſiehlt ſich für die Sommer-Saiſon.

Annahme bei A. Wieſe.
Wegen des am 10. Februar e. ſtattfindenden Geſell

ſchaftsMaskenballes der „Jrene“ ſind ſämmtliche Localitä-
ten der Funkenburg von 6 Uhr Abends ab für Nichttheilneh-

mende geſchloſſen. Albert Brenner.
Ein junger Menſch, welcher Luſt hat die Sattlerpro
feſſion zu erlernen, kann zu Oſtern in die Lehre treten bei
dem Sattlermeiſter C. Kloppe.

Es wird zum ſofortigen Antritt ein anſtändiges Stu-
benmädchen geſucht, die mit der Wäſche und Handarbeit
Porr Beſcheid weiß und gute Zeugniſſe aufzuweiſen hat,

om 251.

Getreidepreiſe.
Merſeburg, den 5. Februar 1859.

Weizen 2 Thlr. Sgr. Pf. bis 2 Thlr. 1 Sgr. 3 Pf.
Roggen 1 26 3 1 28 9Geſſte 1 12 6 1 e 15
Hafer 1 5 1 6 3
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Rirchennachrichten von Merſeburg.
Dom. PFacat.
Stadt. Geboren: dem Handarb. Böhme ein Sohn dem Bür

z und Weißbäckermſtr. Hartmann ein Sohn und zwei Töchter (Dril-
inge) dem Tiſchlermſtr. Schönleiter ein Sohn dem Weber Hosfeld
eine Tochter dem Handarb. Liſt ein Sohn dem Korbm. Albrecht ein
Sohn dem Handarb. Weber ein Sohn. Geſtorben: die jüngſte Zwil
h des Nagelſchmiedemſtrs. Buſchmann, 2 M. 5 T. alt, an
Krämpfen der jüngſte Sohn des Ziegeldeckergeſellen Bretſchneider, 7 M.
alt, an Verzehrung; die älteſte Drillingstochter des Bürgers und Weiß-
bäckermſtrs. Hartmann, 2 St. alt, an Schwäche deſſelben jüngſte Dril
lingstochter, 3 St. alt, an Schwäche deſſelben Drillingsſohn, 4 T. alt,
an Schwäche.

Donnerstag, Nachmittags 2 Uhr, Gottesdienſt in der Stadt
kirche. Predigt: Herr Diac. Burghardt.Renmarkt: Geboren: dem Schiffer Ulrich eine Tochter dem

Zimmermann Trillhaaſe eine Tochter dem Gärtner Zocher ein Sohn;
dem Ziegelſtreicher J. G. Prall ein Sohn dem Bäckermſtr. und Haus-
beſitzer Nohle eine Tochter.

Altenburg. Geboren: dem Zimmergeſellen Hänel ein Sohn
dem Handarb. Fraundorf eine Tochter. Geſtorben: Jgfr. J. Ch.
Kiesling, 68 J. alt, an Altersſchwäche eine außerehel. Tochter, 8 W.
alt an Krämpfen.

Donnerstag den 10. Februar, Abends 7. Uhr, Bibelſtunde in der
Altenburger Schule.

Rirchennachrichten von Schaafſtädt: Januar.
Geboren: dem Tiſchlermſtr. Bauer ein Sohn (todtgeb.); eine

unehel. Tochter (todtgeb.); dem Handarb. Gülzuner ein Sohn dem
Schneidermſtr. Kunad eine Tochter dem Oec. Reuter ein Sohn dem
Schuhmachermſtr. Lindner eine Tochter dem Handarb. Zier eine Toch-
ter dem Handarb. Thüroff ein Sohn dem Maurer Schmidt ein Sohn.

Geſtorben: ein Sohn des Oec. Keydel, 13 T. alt, an Krämpfen
ein Sohn des Bäckermſtrs. Ratto, 4 W. alt, an den Pocken der Jgg.
Vogel, 23 J. 9 M. alt, an der Auszehrung der Bürger Gaul, 77
J. 9 M. alt, am Schlagfluß ein Sohn des Handarb. Thüroff, 2 T.
alt, an Krämpfen.
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Eingeſandt.
Am Schluſſe der diesjährigen Theaterſaiſon dürfte es

vielleicht am Platze ſein, über die Leiſtungen der v. d. Oſten
ſchen Theatergeſellſchaft einige wohlgemeinte Worte zu äußern,
welche, durchaus unparteiiſch, nur den Zweck haben: den
Mitgliedern der Truppe zu zeigen, wie ein Theil des Publi-
kums über ihre Leiſtungen denkt.

Jm Allgemeinen können wir der Wahl des Repertoirs,
den durchſchnittlich guten Ausſtattungen, ſowie den Bemü-
hungen der Direction und der übrigen Mitglieder: Gutes
zu leiſten, unſre Anerkennung nicht verſagen, müſſen jedoch
ſchon hier auf einen allgemeinen Fehler aufmerkſam machen,
der ſich an jedem Abend ſtörend bemerkbar machte: wir
meinen das Lernen oder vielmehr Nichtlernen der Rollen.

Mit dem Lernen wars in der That ſehr trübſelig beſtellt,
und wir haben dieſen Fehler, mit Ausnahme von Frau
Voß und Frl. Ströfer, an allen Mitgliedern mehr oder min-
der wahrnehmen müſſen. Es ſieht höchſt tragikomiſch aus,
wenn der oder die Betreffende nach jedem Satze einen halb
vernichtenden, halb verzweifelnden Blick auf den unglücklichen
Souffleur herabſchleudert, um ſich von ihm Rath zu erho-
len für die nächſte halbe Minute. Daher die vielen, mit
einem Verlegenheitsräuſpern ausgefüllten Kunſtpauſen, das
mangelhafte Zuſammenſpiel, die Abgeriſſenheit der zuſam
mengehörigen Gedanken. So viel im Allgemeinen.

Das Spiel der Frau Voß war entſchieden das beſte,
und wir können nicht umhin, ſie als eine ſehr gewandte
und gute Soubrette zu bezeichnen. Nur müſſen wir tadeln,
daß ſie zu viel u mit den Händen macht, und
daß die Art und Weiſe dieſer Handbewegungen ihr ſonſt
recht gutes Spiel bisweilen mindeſtens geſagt un-
weiblich erſcheinen läßt.

Frl. Ströfer hat ſehr viel gute Anlagen und giebt
ſich anerkennenswerthe Mühe dagegen muß ſie ſich, wenn
ſie Bedeutenderes leiſten will, die höchſt fatale ſächſiſche Aus
ſprache, die ſtets das P mit B, das T mit D und das K
mit G verwechſelt, abgewöhnen. Wir bitten ſie in ihrem
eignen Intereſſe um dieſe Gefälligkeit.

Die Leiſtungen der Frau v. d. Oſten leiden e
ein mangelhaftes Organ und durch eine nicht ſehr glückli
gewählte Geziertheit und Steifheit des Spieles.

Frl. Wän zer lernt nicht beſonders gut, verſpricht ſich
in Folge deſſen ſtets und laborirt ebenfalls an der ſächſiſchen
Ausſprache.

Frl. Grondona, die Ewig-Lächelnde! Sie hat wohl
noch nicht viel über die dramatiſche Kunſt nachgedacht! Wir
wünſchen ihr dies Nachdenken, ſowie den nöthigen Ernſt.

Herr Wohlbrück hat in der niedern Komik Vieles
recht Gute geleiſtet, doch iſt ſein Spiel zu ſtereotyp und lei
det bisweilen an der wünſchenswerthen Gewandtheit.

Herr Voß hat die unangenehme Art, die zuſammen
gehörigen Sätze von einander zu reißen und dann einzeln,
ſtark betont hervorzuſtoßen. Dieſer Fehler wodurch ſein
Spiel nie etwas Wohlgefälliges und Abgerundetes erhält,
ließe ſich durch ein ernſtliches Studium gewiß bald vermeiden.

Ueber die Leiſtungen der übrigen Herren, welche, wie es
den Anſchein hat, es zum Princip erhoben haben, niemals
ihre Rollen ordentlich zu lernen, geſchweige zu ſtudiren, er
laube man uns mit Stillſchweigen hinwegzugehen; „der Reſt
iſt Schweigen Einige Theaterfreunde.
Ein Abenteuer an der Ruſſiſchen Grenze.

Als Demoiſelle Pleſſy, die gefeierte Pariſer Schauſpie-
lerin, mit ihrem Gemahl, dem Schriftſteller Arnauld, nach
Petersburg zum Antritt ihres mehrjährigen Engagements
alte im Begriffe ſtand, mußte ſie an der Grenze an

alten.
„Wo ſind Jhre Päſſe fragte der ſie anredende Grenz

beamte.

Dem. Pleſſy zeigte ihr von dem Kaiſer eigenhändiunterzeichnetes Engagement vor. „Gut, Sie können paßt

ſiren,“ wandte ſich aber hierauf an Herrn Arnauld mit der
Frage: „Was iſt der Zweck Jhrer Reiſe

„Dieſe Dame iſt meine Frau, und hier iſt mein Paß,
den der Ruſſiſche Geſandte in London viſirt hat.

„Ein in einem fremden Lande viſirter Paß mag ge
nügen, wenn keine Gegenbefehle eingegangen ſind, was aber
gerade bei Jhnen der Fall iſt, denn ich habe in St. Peters
burg Sie betreffende Mittheilungen erhalten.“

„Ueber mich, das wäre ſeltſam!“
„Jch habe den förmlichen Befehl, Jhren Eintritt indas Kuſſiſche Reich zu verhindern.“

„Darf ich den Grund davon wiſſen
„Den Grund! Glauben Sie, daß die Regierung un

ſeres glorreichen Regenten Jhnen eine Erklärung über dieſe
Maßregel geben müſſe, wiſſen Sie mein Herr, daß man
ſich in unſerem Lande vor einer kaiſerlichen Cabinetsordre
ſtillſchweigend in aller Ehrfurcht verbeugt. Jhre Frage be
weiſt ſchon, daß Sie in Rußland nicht in Jhrem Elemente
ſein würden. Uebrigens, wenn Sie die Urſache davon ken
nen wollen, fragen Sie Jhr ſchriftſtelleriſches Gewiſſen. Haben
Sie als Schriftſteller nie feindliche Bemerkungen über abſo-
lute Regierungen gemacht? Haben Sie wohl je unſere
Doctrinen verfochten Hat Jhr Name nie unter den Schrift
ſtellern, die der Oppoſition angehören, figurirt? Das ſind
freilich nur Vermuthungen von meiner Seite, denn die mir
zugegangene Ordre giebt keinen Grund an. Es bleibt Jh
nen jetzt nichts übrig, als von Jhrer Frau Gemahlin Ab
ſchied z nehmen und den Rückweg einzuſchlagen.“

„Abſchied nehmen rief Mlle. Pleſſy, „glauben Sie
etwa, daß ich meinen Mann verlaſſen werde? Darf er
er nicht nach Rußland hinein, ſo werde ich zurückkehren.
Ich werde meine Reiſe nicht weiter fortſetzen.“

„Entſchuldigen Sie, Madame,“ erwiederte der Grenz
beamte ſo ſacht wie möglich, „Sie haben einmal den Ruſ

Boden betreten, und nun dürfen Sie nicht mehr
ort.“

„Wie! Sie wollen mich mit Gewalt zurückhalten
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„Allerdings, wir haben die Mittel wie das Recht dazu.
Sie haben ein Engagement unterzeichnet, das Sie halten
müſſen. Sie gehören nun Rußland zehn Jahre lang an,
Sie müſſen Jhren Contract halten.“

Vergeblich waren die Thränen der jungen Schauſpie-
lerin, nichts fruchteten ihre Bitten, ihre Drohungen, nichts
die Entfaltung aller ihrer künſtleriſchen Hülfsmitttel, die
Seufzer ihres Herzens und die Ueberredungskunſt ihrer
Beredſamkeit; ſie, die ſo oft das Parterre zu rühren ver-
ſtand, vermochte nichts über den kalten Ruſſen, der pflicht-
getreu ſeine Befehle vollziehen mußte. Außer ſich vor Zorn
wurde ſie, ſie mochte wollen oder nicht, in einen Reiſewa-
gen gepackt, der unaufhaltſam nach St. Petersburg fort-
rollte, während man den unglücklichen Gatten unter Escorte
bis zu einer größeren Entfernung von der Grenze zurück-
brachte, mit der freundlichen Warnung, nicht mehr den Fuß
auf Ruſſiſches Gebiet zu ſetzen, wolle er ſich nicht zu einer
längeren Reiſe nach den Sibiriſchen Steppen gezwungen
ſehen.

Mit welcher Leichtigkeit in Amerika Ehen geſchloſſen
werden, haben unſere Leſer zu wiederholten Malen geleſen.
Den raſcheſten Fall einer ſolchen Werbung und Verheirathung
erzählt Miß Biſhop in ihrem Werke „fünf Jahre in Min-
neſota“. Sie hielt dort eine Mädchenſchule und erzählt
von einer fünfzehnjährigen Schülerin: „Als ſie eines Abends
das Schulzimmer verließ, bemerkte ich in einiger Entfernung
einen ſtämmigen ſechs Fuß hohen Mann, der ſich, als ſie
an ihm vorüberging, an ſie anſchloß. Am folgenden Tage
war ſie nicht an ihrem gewohnten Sitz, am dritten Tage
kam ſie, um ihre Bücher zu holen und ſagte mit freude-
ſtrahlendem Geſichte, ſie werde die Schule nicht mehr beſu-
chen. „Warum nicht?“ fragte ich. „Oh, ich bin ſeit
geſtern verheirathet!“ erwiederte ſie. „Warum machten
Sie mich mit ihren Abſichten nicht bekannt, meine Liebe.
Dies iſt eine zu große Ueberraſchung „Jch würde es
gethan haben wenn ich es ſelbſt gewußt hätte, allein er
fragte mich erſt vorgeſtern und letzten Abend hatten wir
Hochzeit.“ „Sie haben ihn wahrſcheinlich genau gekannt

Ich ſah in erſt am Tage zuvor. Er fragte mich und
ich wollte nicht Nein ſagen; ſo bin ich eine verheirathete
Frau.“

Ein Volk, bei dem die Fragen das Regiment führen.
Es giebt bei uns zwar auch Häuſer, in denen die Frauen

die Herrſchaft mit eiſernem Pantoffel ausüben, aber ein Volk,
bei dem die Frauen geſetzlich regieren, war bisher noch nicht
bekannt. Der Engliſche Miſſionair Dr. Levingſton, welcher
bisher ganz unbekannte Landſtriche von Afrika durchforſcht
hat und von deſſen Reiſen jetzt eine Beſchreibung erſchienen
iſt, hat aber ein ſolches entdeckt. Es ſind die „Malokolos“,
ein Miſchlingsvolk von Kaffern und Negern. Die Frauen
bilden hier den Nationalrath allein, in dem alle Angelegen-

eiten des Stammes entſchieden werden. Wenn ein jungerrn heirathet, muß er in das Dorf ſeiner Frau gehen

und ſich verpflichten, ſeiner Schwiegermutter das nöthige
Brennholz zu verſchaffen. Nur die Frau kann die Schei-
dung erklären und die Kinder werden dann ihr Eigenthum.
Der Mann kann keine Verbindlichkeit ohne Genehmigung
der Frau eingehen, oder irgend ein Geſchäft ohne deren
Zuſtimmung unternehmen. Dafür muß aber auch die Frau
den Mann ernähren. Er kömmt hungrig und müde nach
Hauſe, verlangt von der erſten Frau Eſſen, dieſe ſchickt ihn
ur zweiten Frau, dieſe auch wohl zur dritten, ohne daßin Wunſch erhört wird. Jhm bleibt dann nichts übrig,

als daß er im Dorfe auf einen Baum ſteigt und dort in
„kläglichem Tone ruft: „Hört, o hört, ich glaubte, ich beſäße

Weiber, aber ach, es ſind nur Hexen, ich bin ein Junggeſell,

bedeutend beiträgt.

ich habe keine einzige Frau! iſt das recht gethan an einem
vornehmen Mann, wie ich bin Gewöhnlich hilft die
ſer öffentliche Aufruf und man erbarmt ſich ſeiner. Nur
prügeln ſollen die Frauen ihre Männer nicht, doch machen
dieſelben auch oft von ihren Fäuſten Gebrauch. Dann
ſchreitet aber die Dorfbehörde ein, und die Frau muß ihren
Mann aus dem Hauſe des Häuptlings auf ihrem Rücken
in ihr eigen Haus tragen, wobei ſie gewöhnlich von der
männlichen Bevölkerung verſpottet, von der weiblichen aber
belobt und beklatſcht wird. Wenn die Frauen ſich bereit
erklären wollten, den Mann allein zu ernähren und ihm
zu geben, was er verlangt, würden ſich auch bei uns viel-
leicht manche Männer finden, die bereit wären, ihnen dafür
das Regiment bis zum Prügeln abzutreten, was natürlich
aber ſtets ausgeſchloſſen bleiben müßte.

Wider die Hageſtolzen.
Gewiß iſt, daß das Volk der Hageſtolzen ſchon im Alter

thum da war, und namentlich die alten Römer zu geſetz
lichen Beſtimmungen gegen ſie veranlaßt hat. So hatten
die Cenſoren das Recht, Jedem, der zu lange unverheirathet
blieb, eine Junggeſellenſteuer (aes uxorium) aufzulegen, und
die lex Julia und Papia Poppaes erklärte die Hageſtolzen
für erbunfähig, Maßregeln, welche von Kaiſer Conſtan-
tin II. wieder abgeſchafft worden ſind. Jn einigen Theilen
Deutſchlands, namentlich am Rhein, beſtand längere Zeit
die rechtliche Beſtimmung, daß Männer, welche muthwillig
ehelos blieben, über ſelbſterworbenes Vermögen teſtamenta-
riſch nicht verfügen konnten, daſſelbe vielmehr vom Staate
eingezogen wurde, und ein älteres Franzöſiſches Geſetz
belegte die Hageſtolzen, zu denen alle dreißig Jahre und
darüber alten noch nicht verheiratheten Männer gerechnet
wurden, mit einer um die Hälfte des natürlichen Betrags
erhöhten Mobiliarſteuer. Jn unſerer Zeit nimmt die Zahl
der Hageſtolzen mit jedem Jahre zu. Schon im Jahre 1852
ergab die Volkszählung im Zollvereinsgebiete 3,947,520 un
verehelichte Mannsperſonen über 14 Jahr, dagegen 4,315,659
unverheirathete Frauenzimmer, von demſelben Alter an ge-
rechnet. Nun verheirathen ſich erfahrungsmäßig von 100
jungen Männern blos 65, dies thut von der vorgenannten
Zahl nicht weniger als. 1,303,979, es mußten demnach ſchon
vor 6 Jahren 4,945,004 Mädchen unverheirathet bleiben!
Erwägt man aber, daß in den letzten Jahren die Heiraths-
luſt im männlichen Geſchlechte immer geringer geworden
iſt, ſo kann man die Zahl der im Bereiche des Zollvereins
unverheirathet bleibenden Frauenzimmer gegenwärtig mit
Grund auf drei Millionen ſchätzen. Gewiß trägt zur
Vermehrung dieſer Heirathsſcheu der überhandnehmende
Luxus das Seinige bei, für untere Beamte wird es
gradehin unmöglich, ohne bedeutendes eigenes Vermögen eine
Frau zu unterhalten, allein es giebt auch eine Menge
Männer, die nur deshalb nicht heirathen, weil ſie im ledi-
gen Stande bequemer, ſorgenfreier, ungenirter, ungebundener,
ſtammgaſtlicher, nachtſchwärmeriſcher, gewohnheitsmäßiger,
liebhabereipfleglicher u. ſ. w. leben, kurzum alle ihre einge-
bildeten Bedürfniſſe, ſowie ihre Launen beſſer befriedigen
können die Selbſtſucht iſt die Quelle ihrer Abneigung
gegen das Heirathen. Natürlich können ſie nicht dazu ge
zwungen werden, dagegen dürfte es ganz zweckmäßig ſein,
dieſen Verächtern der göttlichen Ordnung für die Armen-
kaſſe ihres Wohnorts eine Junggeſellenſteuer aufzuerlegen,indem die herrſchend gewordene Heirathsſcheu in ihren do

gen unzweifelhaft zur Belaſtung der Armenkaſſe un
(Dorfz.)

Charade.
Die erſte Sylbe dient gar oft zum Zählen,

Die zweite ſieht man nach der Mode wählen,
Das Ganze nennt den Vorzug guter Seelen.
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